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Verwaltungsreform

1. Einleitung

Die öffentliche Verwaltung hat sich bewusst mit den 
gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen 
Veränderungen auseinanderzusetzen und sich entspre-
chend den notwendigen Erfordernissen weiter zu ent-
wickeln. Nationale Faktoren wie die demographische 
Entwicklung und internationale Entwicklungen wie 
die Globalisierung machen Prioritätensetzungen und 
Strukturveränderungen notwendig, um die Herausfor-
derungen erfolgreich bewältigen zu können.

Eine schlanke, dynamische und starke Verwaltung 
ist seit Jahren ein wichtiges Ziel der Bundesregierung, 
um das Verwaltungshandeln noch bürger/innen- und 
wirtschaftsfreundlicher und effizienter zu machen, die 
Qualität der österreichischen Verwaltung zu verbes-
sern und dadurch den Standortvorteil für Österreich 
zu festigen. 

Seit 1997 beschließt jede neue Regierung eine Ver-
waltungsreform, die die Fülle an Reformmaßnahmen 
unter einem Dach gemeinsamer Ziele zusammenfasst, 
koordiniert und evaluiert. Diese Kontinuität ermög-
licht die Weiterführung und Vollendung auch mittel-
fristig angelegter Projekte über die zeitlichen Grenzen 
der Legislaturperioden hinweg und ist eine unerlässli-
che Voraussetzung für eine nachhaltige Verwaltungsre-
form, die ihre Wirkungen oft erst nach Jahren entfaltet.

Eine erfolgreiche Verwaltungsreform in einem fö-
deralen Staat ist nur durch eine gemeinsame Kraftan-
strengung aller Gebietskörperschaften möglich. Ent-
sprechende Anstrengungen in diese Richtung erfolgten 
z.B. im Rahmen des Finanzausgleichs  (Verwaltungsre-
form II Vereinbarung 2005 sowie Aktualisierung 2008) 
und im Österreich Konvent.  Mit Einrichtung der Ar-
beitsgruppe Konsolidierung setzt sich die Bundesregie-
rung weiterhin dafür ein, dass die notwendigen Ver-
waltungsreformmaßnahmen im gesamten öffentlichen 
Sektor angestrebt, entwickelt und umgesetzt werden.
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2.2 Verwaltungsreform II Verein-
barung 

Im Rahmen des Paktums zum Finanzaus-
gleich 2008  – 2013 wurde die Verwaltungsreform II Ver-
einbarung 2005 aktualisiert. Zu den bereits umgesetz-
ten Maßnahmen zählen die Schaffung einer einheitli-
chen Abgabenordnung, die bereits genannte Prüfung 
der Umsetzung der Vorschläge des Rechnungshofes, die 
Einführung eines Pensionskontos für Landeslehrer und 
die Abschaffung der Selbstträgerschaft (Familienlasten-
ausgleichsfonds) sowie teilweise die gleichwertige Um-
setzung der Pensionsreform des Bundes im Bereich der 
Länder.

2.3 Arbeitsgruppe Konsolidierung

Um das von der Bundesregierung vereinbarte Budget-
szenario einhalten zu können, sind Konsolidierungs-
maßnahmen notwendig. Da die angestrebte Konsoli-
dierung aber nur gemeinsam mit allen Verwaltungs-
ebenen erreichbar sein wird, hat die Bundesregierung 
beschlossen, gemeinsam mit den Ländern konkrete Re-
formmaßnahmen zu erarbeiten und umzusetzen.

Am 17. Februar 2009 haben der Bundeskanzler und 
der Bundesminister für Finanzen den Startschuss ge-
geben. Auf höchster politischer Ebene wurde eine Ar-
beitsgruppe Konsolidierung eingerichtet, in der auch 
die Länder vertreten sind. Neben den Vertretern der 
Bundesregierung (vertreten jeweils durch die beiden 
Staatssekretäre aus dem BMF) gehören die Landes-
hauptleute von Wien und Niederösterreich (vertreten 
jeweils durch die Landtagspräsidenten) als politische 
Entscheidungsträger sowie der Präsident des Rech-
nungshofes und die Leiter des IHS und WIFO als Ex-
perten der Arbeitsgruppe an.

Die Arbeitsgruppe Konsolidierung erarbeitet Kon-
solidierungsvorschläge auf Basis der Arbeiten des 
Rechnungshofes und des Staatsschuldenausschusses 
zum Thema Verwaltungsreform. Die Schwerpunkte 
umfassen einerseits den gesamten öffentlichen Sektor, 
wie z.B. die Zusammenführung der Ausgaben-, Aufga-
ben- und Finanzierungsverantwortung, Strategiepla-
nung und Steuerung im Gesundheitswesen oder die 
Harmonisierung der Pensionssysteme von Bund, Län-

2. Analyse

2.1 Position des Rechnungshofes 

Der Rechnungshof hat 2007 rund 200 Vorschläge zur 
Verwaltungsreform und zum Bürokratieabbau vorge-
legt und dabei auf wichtige Reformbereiche in der öf-
fentlichen Verwaltung hingewiesen, die das Potential 
haben, die Prozesse und Strukturen in der staatlichen 
Verwaltung zu verbessern und signifikante Einsparun-
gen zu erzielen. 

Die Vorschläge des Rechnungshofes basieren auf 
Rechnungshofberichten der letzten Jahre und umfas-
sen generelle Ansätze für Verwaltungsreformmaßnah-
men wie zum Beispiel Aufgabenkritik, Einsatz mo-
derner Steuerungsinstrumente, Harmonisierung der 
Dienst- und Pensionsrechte, aber auch Verwaltungs-
reformmaßnahmen in Bereichen mit besonders hohem 
Reformbedarf, wie z.B. Schulverwaltung, Gesundheit 
und Pflege oder Förderungswesen. 

Im Frühjahr 2008 wurde im Sinne der „Politischen 
Vereinbarung zur Abänderung des Verwaltungsre-
form II Abkommens“ eine Arbeitsgruppe zur Prüfung 
und Umsetzung der Vorschläge des Rechnungshofes 
eingerichtet. Der Rechnungshof hat in der Folge alle 
Gebietskörperschaften aufgefordert, zu den Empfeh-
lungen Stellung zu nehmen. 

Aufgrund der eingelangten Stellungnahmen hat 
der Rechnungshof die „Vorschläge zur Verwaltungs-
reform und zum Bürokratieabbau“ aktualisiert und 
Anfang März 2009 in einer aktualisierten Version ver-
öffentlicht. Ein Großteil der Rechnungshofvorschläge 
aus dem Jahr 2007 war bereits umgesetzt bzw. befin-
det sich in Umsetzung. Umgesetzt wurden vor allem 
Vorschläge im jeweiligen verwaltungsinternen Verant-
wortungsbereich, zum Beispiel Reorganisationsmaß-
nahmen oder Einführung von Managementmethoden. 
Deutlich schwieriger gestaltet sich die Umsetzung von 
Maßnahmen, die ein Zusammenwirken mehrerer Stel-
len oder Gebietskörperschaften erfordern oder die auf 
Systemumstellungen oder Kompetenzänderungen ab-
zielen. 
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„Gesundheit und Pflege“ sowie „Aufgabenreform und 
Strukturbereinigung“ werden demnächst erwartet. Die 
Entscheidung über die Umsetzung trifft sodann die po-
litische Ebene. 

Darüber hinaus wird im Rahmen von Österreich-
Gesprächen unter Beteiligung aller parlamentarischen 
Parteien über den Fortschritt der Verwaltungsreform-
bemühungen berichtet. Am 9. Juli 2009 wurde im Na-
tionalrat im Rahmen eines Österreich-Gesprächs die 
Einsetzung eines Unterausschusses zum Verfassungs-
ausschuss vereinbart, um im Bereich der Bildung eine 
Einigung zu erzielen und die erforderlichen verfas-
sungsrechtlichen Grundlagen zu erarbeiten.

2.3.1 Arbeitspaket „Schulverwaltung“

Die Expertengruppe legte ihre Problemanalyse am 
24.  März 2009 der Arbeitsgruppe Konsolidierung vor. 
Verbesserungsbedarf ist insbesondere in der Input/
Output Relation und Zielorientierung gegeben. Es be-
stehen Doppelgleisigkeiten z.B. in der Verwaltung, im 
Personalwesen, im Controlling, in der Schulaufsicht 
und im Gebäudemanagement. 

Verschiedene Lösungsvorschläge liegen vor und 
sind Gegenstand der politischen Diskussion. 

2.3.2 Arbeitspaket „Effizienz der Verwaltung“

Die Expertengruppe legte ihre Problemanalyse mit 
den fünf Teilpakten Verwaltungskooperation, Verwal-
tungssteuerung, E-Government, Optimierung der Sup-
portprozesse und Vergabe am 24. März 2009 der Ar-
beitsgruppe Konsolidierung vor. 

Aufgrund des umfangreichen Themenbereiches er-
folgt die Vorlage von Lösungsvorschlägen an die Ar-
beitsgruppe Konsolidierung sukzessive. 

Am 15. September 2009 wurde vom Ministerrat die 
Umsetzung von insgesamt 32 Projekten zu den Themen 
E-Government, Supportprozesse und zu Verwaltungs-
reformmaßnahmen einzelner Ressorts beschlossen. 
Zurzeit befinden sich 45 konkrete Projekte in Umset-
zung, wie z.B. die Konsolidierung und Harmonisierung 
von E-Government Anwendungen, die Einrichtung 
von One-Stop-Shop Verfahren für Lebenssituationen 
wie Geburt, Eheschließung und Tod sowie  Gewerbe-
anmeldung, Kooperationen im Bereich Ausbildung und 
Personalentwicklung, Ausweitung von Shared Services 

dern und Gemeinden, andererseits aber auch spezifi-
sche Maßnahmen des Bundes wie z.B. die weitere Kon-
solidierung des Personalstandes unter Anwendung ei-
ner zukunftsorientierten, verantwortungsbewussten 
Personalplanung.

Die Arbeitsgruppe hat die Behandlung von 11 Ar-
beitspaketen vereinbart, die im Laufe der  Legislatur-
periode abgearbeitet werden sollen:

• Pensionen
• Personal 
• Bildung
• Wissenschaft und Forschung
• Effizientes Förderwesen
• Bürgerorientierung und Deregulierung
• Effizienz der Verwaltung 
• Aufgabenreform und Strukturbereinigung
• Finanzausgleich und Haushaltsrecht
• Gesundheit und Pflege
• Umwelt, Infrastruktur, öffentliche Unternehmen 

und Fonds

Die Arbeitsgruppe Konsolidierung hat Experten-
gruppen beauftragt, Problemanalysen zu den einzel-
nen Arbeitspaketen vorzunehmen. In diesen Exper-
tengruppen sind Expertinnen und Experten des Rech-
nungshofes, WIFO, IHS, Staatsschuldenausschusses 
und KDZ vertreten. Mit Stand Dezember 2010 liegen 
6 Problemanalysen zu den Bereichen „Pensionen“, 
„Bildung“, „Effizienz der Verwaltung“, „Effizienz des 
Förderwesens“, „Gesundheit und Pflege“  sowie „Auf-
gabenreform und Strukturbereinigung“ vor. Die Er-
gebnisse wurden der Arbeitsgruppe Konsolidierung 
im Laufe 2009 und 2010 präsentiert. 

In der Folge beauftragte die Arbeitsgruppe Konso-
lidierung eigene Vorbereitungsgremien, die mit Ver-
treterinnen und Vertretern der betroffenen Organisati-
onseinheiten der Gebietskörperschaften und Expertin-
nen und Experten aus Rechnungshof, WIFO, IHS, KDZ 
sowie Staatsschuldenausschuss besetzt sind,  mit der 
Erarbeitung von Lösungsvorschlägen zu den von der 
Arbeitsgruppe Konsolidierung anerkannten Proble-
men. Mit Stand Dezember 2010 wurden der Arbeits-
gruppe Konsolidierung konkrete Lösungsvorschläge 
aus den Bereichen „Pensionen“, „Bildung“ und „Effi-
zienz der Verwaltung“ vorgelegt. Weitere Lösungsvor-
schläge in den Bereichen „Effizienz des Förderwesens“, 
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Die Transparenzdatenbank soll ab 2012 die syste-
matische Erfassung und Abstimmung der einzelnen öf-
fentlichen Leistungen ermöglichen. Für die politischen 
Entscheidungsträger ist die Transparenzdatenbank in 
Verbindung mit vorhandenen Datenbanken ein Con-
trolling Instrument, mit dem unter anderem ein Über-
blick über gewährte Leistungen erfolgen kann. Vorhan-
dene Doppelförderungen können dadurch analysiert 
werden. Weiters wird die Erbringung der geforderten 
Nachweise bei Amtswegen  erleichtert.

2.3.5. Arbeitspaket „Gesundheit und Pflege“

Die Expertengruppe legte ihre Problemanalyse am 
9. Juni 2010 der Arbeitsgruppe Konsolidierung vor. 
Probleme werden insbesondere  in der komplexen 
verfassungsrechtlichen Kompetenzverteilung,  in den 
Schnittstellen zwischen Krankenanstalten, niedergelas-
senem Bereich und Pflege sowie aufgrund der zersplit-
terten Finanzierungs- und Organisationsstrukturen ge-
sehen. Das Vorbereitungsgremium arbeitet derzeit an 
Lösungsvorschlägen für diesen Bereich.

2.3.6. Arbeitspaket „Aufgabenreform und Struktur-
bereinigung“

Die Expertengruppe legte am 24. August 2010 die Pro-
blemanalyse der Arbeitsgruppe Konsolidierung vor. 
Die wesentlichsten Anliegen der Expertengruppe be-
treffen Aufgabenkritik auf allen staatlichen Ebenen 
und eine Zusammenführung von Finanzierungs-, Auf-
gaben- und Ausgabenverantwortung. Das Vorberei-
tungsgremium erarbeitet derzeit Lösungsvorschläge 
für diesen Bereich.

2.4. Deregulierung von Bundes-
recht

Die Länder haben im Rahmen der Konsolidierungs-
verhandlungen auch Vorschläge betreffend Deregulie-
rung von Bundesrecht vorgelegt. Das BMF hat gemein-
sam mit den betroffenen Bundesministerien sowie Län-
dervertretern die Vorschläge diskutiert und vereinbart, 
dass einige Vorschläge bereits 2011 berücksichtigt wer-
den können. Andere Vorschläge bedürfen noch einer 

auf Landeshauptstädte und auf ausgegliederte und 
nachgeordnete Dienststellen und länder-übergreifen-
de Sachverständigenpools. Bei den bisher in Angriff ge-
nommenen Projekten wird mittelfristig von einem Ein-
sparungspotential von rd. 100 Mio  € p.a. ausgegangen. 
Zu den weiteren Maßnahmen zählen die Erarbeitung 
gemeinsamer Grundsätze einer wirkungsorientierten 
Verwaltungsführung, die Evaluation ausgegliederter 
Einheiten in allen Gebietskörperschaften und  Verbes-
serungen im gemeinsamen Einkauf bzw. stärkere Nut-
zung der Bundesbeschaffung GmbH und Erweiterung 
der Möglichkeiten für Gemeindeverbände.

2.3.3 Arbeitspaket „Pensionen“

Die Expertengruppe legte ihre Problemanalyse am 
9. Dezember 2009 der Arbeitsgruppe Konsolidierung 
vor. Die in den letzten Jahren durchgeführten Pensi-
onsreformen im öffentlichen Bereich haben bereits zu 
umfangreichen Einsparungen geführt, tragen jedoch 
in unterschiedlichem Ausmaß zur Erhöhung der Lei-
stungsgerechtigkeit und der Finanzierbarkeit der Be-
amtenpensionssysteme bei. Der Rechnungshof stellte 
fest, dass bei weiteren Reformen ein zusätzliches Ein-
sparungspotential von insgesamt ca. 714 Mio. € von 
2010 bis 2049 auf Ebene der Länder möglich wäre. Dar-
über hinaus zeigte die Problemanalyse Sonderpen-
sionsrechte bei öffentlichen Unternehmen wie ÖBB, 
OeNB oder ORF auf. 

Der Bericht des Vorbereitungsgremiums wurde 
der Arbeitsgruppe am 23. Februar 2010 zur weiterfüh-
renden Behandlung und politischen Beschlussfassung 
übergeben. Es haben noch nicht alle Länder die ent-
sprechenden notwendigen Schritte für eine Harmoni-
sierung unternommen. Weiters werden Änderungen in 
den Sonderpensionsrechten angestrebt. 

2.3.4. Arbeitspaket „Effizienz des Förderwesens“

Die Expertengruppe legte ihre Problemanalyse am 
14. Mai 2010 der Arbeitsgruppe Konsolidierung vor. 
Probleme ergeben sich vor allem in der Steuerung und 
Koordinierung auf Grund der institutionellen Vielfalt 
und Unüberschaubarkeit der Förderungslandschaft. 
Das Vorbereitungsgremium erarbeitet derzeit Lö-
sungsvorschläge.
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Initiative „Verwaltungskosten senken für Unterneh-
men“ ins Leben gerufen. Ziel ist es die Gesamtbelas-
tung der österreichischen Wirtschaft um mehr als 
1 Mrd. € zu reduzieren.

Nach dem erfolgreichen Start der Unternehmens-
initiative wurde das Programm „Entlastung der Bür-
ger/innen in Verwaltungsverfahren“ gestartet. 150 kon-
krete Maßnahmen wurden beschlossen, die die Bürger-
innen und Bürger substantiell entlasten werden.

Die beschlossenen Maßnahmen befinden sich in 
Umsetzung bzw. sind teilweise bereits abgeschlossen. 
(Siehe eigene Beilage bzw. Budgetbericht Punkt 5.8. In-
itiativen „Verwaltungskosten senken für Bürger/innen 
und Unternehmen“)

2.7. Entwicklung der Verwaltungs-
sachausgaben

Personal- und Verwaltungsreformmaßnahmen in der 
Bundesverwaltung haben bisher zu erheblichen Ein-
sparungen geführt. Die Erfolge in den Bemühungen 
der Verwaltungsreform zeigen sich insbesondere in der 
Entwicklung der Personalausgaben und der Personal-
stände (siehe Beilage Personal), aber auch in der Ent-
wicklung der Verwaltungssachausgaben.

Für die Berechnung der Verwaltungssachausga-
ben werden Ausgaben nach Postengruppen herange-
zogen. Die ermittelten laufenden Ausgaben (sonstige 
Verwaltungs- und Betriebsausgaben) werden um Per-
sonalausgaben im weiteren Sinn (z.B. Vergütungen, 
Inlands- und Auslandsreisen und Aufwandsentschä-
digungen etc.), Finanzierungskosten (Zinszahlungen, 
Familienleistungen) und sonstige Transferzahlungen  
(insbesondere gemeinwirtschaftliche Leistungen) be-
reinigt und in der Folge als Verwaltungssachausgaben 
im engeren Sinn bezeichnet.

Generell ergeben sich Veränderungen allein durch 
den Umstand, dass im Rahmen der 1. Etappe der Haus-
haltsrechtsreform neue Verbuchungsmethoden einge-
führt wurden.

Die Verwaltungssachausgaben im engeren Sinn ver-
zeichnen 2009 einen Rückgang von 1 % bzw. eine Aus-
gabenminderung von 32 Mio. €. Im Vergleich dazu stie-
gen 2008 die Verwaltungssachausgaben um 8 % bzw. 
188 Mio. €. Das zeigt, dass gezielt gesetzte Maßnahmen 

längeren Bearbeitungszeit bzw. Klärung noch offener 
Punkte. Ziel der Reformbemühungen ist es, Bürgerin-
nen und Bürger von überbordenden Rechtsvorschrif-
ten zu entlasten, den Wirtschaftsstandort Österreich zu 
stärken, die Verwaltungskosten in der öffentlichen Ver-
waltung zu reduzieren und EU-Umsetzungen zu über-
prüfen und - wo möglich - zu vereinfachen.

2.5. Haushaltsrechtsreform

Bereits eingeführte Instrumente wie Controlling, Fle-
xibilisierungsklausel und Kosten- und Leistungsrech-
nung erleben durch die umfassendste Haushaltsrechts-
reform in der jüngeren Geschichte Österreichs eine we-
sentliche Weiterentwicklung.

Mit dem 2009 eingeführten Instrument des Bun-
desfinanzrahmens wurden bereits konkrete Schritte 
gesetzt. Durch dieses Instrument erfolgt eine mehrjäh-
rige Budgetplanung, die die Planungssicherheit erhöht 
und eine berechenbare und nachhaltige Budgetpolitik 
unterstützt. So hat der Finanzrahmen bei der Erstellung 
der Jahresbudgets für die notwendige Finanzdisziplin 
gesorgt. Der Erfolg 2009 zeigt, dass das „Dezemberfie-
ber“ erfolgreich bekämpft wurde und die Ressorts die 
Möglichkeit genutzt haben, Rücklagen zu bilden.

Ein weiterer Schritt für die 2. Etappe der Haushalts-
rechtsreform 2013 erfolgte bereits durch die Schaffung 
der notwendigen gesetzlichen Rahmenbedingungen. 
Ab 2013 richtet sich das Budgetmanagement auf die 
Erreichung von Zielen und Wirkungen aus. Durch die 
neue Unterteilung in Global- und Detailbudgets wird 
das Bundesbudget übersichtlicher, verständlicher und 
flexibler handhabbar. Die konkreten Umsetzungsmaß-
nahmen für das Inkrafttreten der 2. Etappe sind voll 
im Gange.

Die Haushaltsrechtsreform hat international ein aus-
gezeichnetes Feedback erhalten und wird bereits zu den 
internationalen Best Practice Beispielen gezählt. (Siehe 
Budgetbericht Punkt 5.7. „Haushaltsrechtsreform“)

2.6. Verwaltungskosten senken

Um die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes zu er-
höhen und die Unternehmen nachhaltig zu entlasten, 
wurde von der österreichischen Bundesregierung die 
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dem inflationsbedingten Wachstumstrend in den Ver-
waltungssachausgaben entgegenwirken konnten.

Da Verwaltungssachausgaben jährlichen Schwan-
kungen unterliegen können, macht es Sinn, die Ausga-
benentwicklung auch in einem längeren Zeitraum zu 
analysieren. Im Zeitraum 2002 bis 2009 erhöhten sich 
die Verwaltungssachausgaben um rund 309 Mio. € 
bzw. 13,6 % (im Vergleichszeitraum 2001 bis 2008 
+436 Mio. € bzw. +19,7 %). Das ergibt eine durchschnitt-
liche jährliche Ausgabensteigerung von 1,9 % und liegt 
somit unter dem Durchschnittswert des Vergleichszeit-
raums 2001 bis 2008 mit +2,8 % und zeigt, dass die Ver-
waltungssachausgabensteigerung durch den Erfolg im 
Jahr 2009 eingebremst werden konnte.
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